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DIE „VERWALTUNGSVORSCHRIFT NICHTÖFFENTLICHER MOBILER 
LANDFUNK“ (VVNÖML) WURDE IM MÄRZ 2010 GEÄNDERT 

DAS UHF BAND BLEIBT DEN DRAHTLOSEN MIKROFONEN ERHALTEN! 

ÄNDERUNGEN FÜR DRAHTLOSE MIKROFONE UND IN-EAR MONITOR SYSTEME 

 

Aktuelle UHF Frequenzzuteilung bleibt vorerst in Kraft 

Der Zugang zu Übertragungsfrequenzen wurde seitens der Bundesnetzagentur zum 
3. März 2010 neu geordnet.   
→ VVnömL:   
http://www2.bundesnetzagentur.de/frequenzversteigerung2010/images/VVn%F6mL.
pdf 

 

Auslöser ist die Neuzuweisung des Frequenzbereiches 790 MHz bis 862 MHz für den 
drahtlosen Netzzugang (die drahtlose Internetversorgung). Dieses erfolgt durch den 
Aufbau von Mobilfunktechnik und soll in einem ersten Schritt vorrangig den ländli-
chen Raumes versorgen, später aber auch die Ballungsgebiete. 

Derzeit arbeiten drahtlose Mikrofone mehrheitlich im den Bereichen 790  bis 814 MHz 
und 838 bis 862 MHz. Die Nutzung durch professionelle Nutzer ist bis 31.12.2015 
bundesweit kostenlos.  
→ Vfg.91/2005:   
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38182/publicationFile/25
61/FundstelleId4469pdf.pdf 
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Keine Veränderung im Bereich 863 bis 865 MHz 

Dieser Frequenzbereich bleibt von allen hier beschriebenen Regelungen unbeein-
flusst. In diesem Frequenzbereich können nach wie vor drahtlose Mikrofone, In-Ear 
Monitor Systeme, drahtlose Kopfhörer, Hörhilfen kostenfrei betrieben werden – euro-
paweit.   
→ Vfg. 7/2006: 
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38094/publicationFile/25
64/FundstelleId5005pdf.pdf 
 

 

Was ändert sich? 

Bereits 2010 ist damit zu rechnen, dass der Ausbau des drahtlosen Internets beginnt. 
Dieser wird dann die  oben genannten Frequenzen im Bereich 790 – 862 MHz bele-
gen, die bisher hauptsächlich von drahtlosen Mikrofonen und IEM genutzt wurden. 
Dann wird es, abhängig vom Ausbaugrad des drahtlosen Internets bzw. neuer Mobil-
funknetze, zu Störungen kommen. Der Parallelbetrieb von Mikrofonen und Internet 
oder Mobilfunk ist nicht möglich.   

Es empfiehlt sich bei Feststellung von Störungen auf andere Frequenzen auszuwei-
chen. 

Sind keine Störungen festzustellen, können 790 bis 814 MHz und 838 bis 862 MHz 
bis zum 31.12.2015 Gebühren- und anmeldefrei für den Betrieb  von drahtlosen Mik-
rofonen weiter genutzt werden. Danach endet die bisherige Allgemeinzuteilung und 
diese Frequenzen können nur noch mit kostenpflichtiger Einzelzuteilung genutzt wer-
den (Rechenbeispiel folgt weiter unten). 

 

Neuer Frequenzbereich 710 bis 790 MHz 

Ab sofort können Frequenzen im Bereich 710 bis 790 MHz für professionelle Anwen-
dungen  eingesetzt werden. Für die Nutzung der Frequenzen muss eine kosten-
pflichtige Einzelzuteilung seitens der Bundesnetzagentur erteilt werden. Die tatsächli-
chen Betriebsfrequenzen in dem zugeteilten Frequenzbereich können durch den Zu-
teilungsinhaber, den Frequenznutzer, selbst ausgewählt werden. Dabei muss darauf 
geachtet werden, dass vorrangige Anwendungen (insbesondere der Fernsehemp-
fang) nicht gestört werden. 
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Weitere Frequenzen 470 bis 710 MHz 

Dieser Frequenzbereich kann, mit Ausnahme von 606 bis 614 MHz, auch weiterhin 
von der Bundesnetzagentur zugeteilt werden. Dieser Bereich ist allerdings bevorzugt 
für die Rundfunkproduktionen öffentlicher und privater Programmanbieter zugewie-
sen. Das Anmeldeverfahren ist identisch zur Nutzung im Bereich 710 bis 790MHz. 

 

Festinstallationen 
 
Für stationäre Anwendungen steht in Zukunft das gesamte Spektrum von 470-790 
MHz für professionelle Anwendungen  zur Verfügung, unabhängig davon für welchen 
Zweck es eingesetzt wird. Das Anmeldeverfahren ist identisch zur Nutzung im Be-
reich 710 bis 790MHz. 
 

Was kostet eine Einzelzuteilung durch die Bundesnetzagentur und wie ist 
das Anmeldeverfahren? 

Dazu ist in der Frequenzgebührenverordnung ausgeführt: 

1. Punkt B. 4. 13.  Gebühren für eine „Durchsagefunkanlage“ (Führungsfunkan-
lagen, drahtlose Mikrofonanlagen): einmalig 130,00 Euro pro Antrag  
Dieser Betrag beinhaltet einmalige Verwaltungskosten unabhängig von der 
Anzahl von drahtlosen Mikrofonen, die in der Anlage genutzt werden. 

2. Zusätzlicher Frequenznutzungs- und EMV Beitrag  
Die Summe aus Frequenznutzungs- und EMV Beitrag beträgt zurzeit 9,10 € 
pro Sender und Jahr. 

Kostenbeispiel:  
Eine Verleihfirma (Vermieter) mit 20 drahtlosen Systemen zahlt für eine Zutei-
lung einmalig 130,00€. Hinzu kommt dann noch pro Jahr ein Beitrag von 9,10 
€ pro Strecke. Das sind in diesem Fall 182,00 € pro Jahr. Also in Summe 
130,00 € + 182,00 € = 312,00 € im ersten Jahr; jedes weitere Jahr nur noch 
182,00 €. 

Einschränkung:  
Die Einzelzuteilung ist grundsätzlich auf 10 Jahre befristet. 

3. Erweiterung bestehender Einzelzuteilungen,  Anmeldung von zusätzlichen 
Strecken: Eine bestehende Frequenzzuteilung kann auf Antrag erweitert wer-
den. Das kostet 60,00 € zuzüglich der unter Punkt 2 genannten Jahresgebühr 
pro Strecke. 

Achtung: Wird eine genehmigte Anlage verliehen, dann muss mit dem Betreiber der 
Anlage ein Vertrag der zeitweiligen Überlassung geschlossen werden! Der Inhaber 
der Zuteilungsurkunde ist verantwortlich für die Einhaltung der Zuteilungsbedingun-
gen. 
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Antrag auf Einzelzuteilung 

Die Einzelzuteilung für eine Anlage erfolgt auf Antrag, der an die Bundesnetzagentur 
gerichtet werden muss. Ein Antragsformular mit Ausfüllungshinweisen ist hier erhält-
lich:  
→ Antrag auf Einzelzuteilung:  
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/84072/publicationFile/26
91/DurchsagefunkdrahtloseMikroId5710pdf.pdf 

 

Befristete Einzelzuteilung 

Für Tourneen gibt es die Möglichkeit einer befristeten Einzelzuteilung. Es können 
Frequenzen im Bereich 470 – 790 MHz für die Dauer der Tournee und auf die Spiel-
orte befristet beantragt werden. Die Kostenermittlung erfolgt wie bei der Einzelzutei-
lung. 
 

Wo werde ich beraten, wo kann ich mich anmelden? 

Zuständig ist Ihre regionale Außenstelle der Bundesnetzagentur.   
→  Liste der Außenstellen:  
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/DieBundesnetzagentur/UeberDieAge
ntur/Aussenstellen/Aussenstellen_Basepage.html 

 
Wie können Verleiher mit der neuen VVnömL umgehen? 
 

Wir haben unseren Verbandsanwalt gebeten dieses Punkt gemeinsam mit der Bun-
desnetzagentur zu prüfen und haben folgende Information erhalten: 
 
"Verleiher können bei der BNetzA für jede ihrer mobilen Funkstellen eine oder meh-
rere Frequenzen beantragen. Für jede Funkstelle wird eine Frequenzzuteilungsurkun-
de ausgestellt.  
Wird diese Frequenzzuteilung anderen zeitweise überlassen, ist dazu ein Überlas-
sungsvertrag abzuschließen. Je eine Ausfertigung dieses Überlassungsvertrags müs-
sen der Verleiher und der Entleiher bei Nachfragen der BNetzA vorlegen können. 
Die  (zeitweise-) Überlassung bezieht sich auf die Frequenzzuteilung. Verliehen wer-
den kann damit jeweils eine Funkstelle. Die Verleihung einzelner Komponenten einer 
Funkstelle an verschiedene Entleiher ist dagegen nicht zulässig, da die Frequenzzu-
teilung nicht teilbar ist.  
Die Frequenzzuteilung kann im Original beim Verleiher verbleiben und eine (die ei-
ne!) Kopie der zur Funkstelle gehörenden Frequenzzuteilung dem jeweiligen Entleiher 
mit der betreffenden Funkstelle mitgegeben werden." 
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Hintergrundinformationen der Bundesnetzagentur zu Ersatzspektrum für 
drahtlose Mikrofone   
 

" 
Aufgrund der Neuzuweisung des Frequenzbereiches 790 MHz bis 862 MHz in der 
Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung (FreqBZPV) für den drahtlosen Netzzu-
gang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten und der darauf basierenden 
Vergabeentscheidung der Bundesnetzagentur im Benehmen mit dem Beirat, besteht 
die Notwendigkeit für die drahtlosen Mikrofone, die diesen Frequenzbereich bisher 
nutzen, Ersatzspektrum bereit zu stellen.   
 
Neben den bereits bestehenden (z. B. 863 - 865 MHz, 1785 -1800 MHz) oder neu 
zugewiesen (z. B. L-Band (1452 - 1477,5 MHz) Frequenzspektren, besteht insbeson-
dere aus physikalischen Gründen für Mikrofonanwendungen weiterhin Bedarf, das 
verbleibende UHF-Spektrum (470 - 790 MHz) in gewissem Umfang zu nutzen. Wäh-
rend dieser Bereich bisher nur für Mikrofonnutzungen im Rahmen von Rundfunkpro-
duktionen genutzt werden durfte, sind durch die Erweiterung der Fußnote D296 der 
FreqBZPV in diesem Frequenzbereich künftig auch Frequenznutzungen für (sonstige) 
professionelle drahtlose Produktionen zulässig.  
 
Die Umsetzung erfolgt durch eine Änderung des Zuteilungsregimes in den maßgebli-
chen Verwaltungsvorschriften für die Frequenzzuteilung für nichtöffentliche Funkan-
wendungen (VVnömL).  
 
Ein möglichst reibungsloses Nebeneinander der verschiedenen Nutzungen soll insbe-
sondere durch eine entsprechende Aufteilung des Frequenzbandes sichergestellt 
werden, wie folgt:  
 
470 - 710 MHz (Kanäle 21 - 50): Rundfunkanstalten (öffentlich-rechtliche ~ und pri-
vate ~)  
 
710 - 790 MHz (Kanäle 51 - 60): Professionelle drahtlose Produktionen außerhalb des 
Rundfunks 
 
470 - 790 MHz (Kanäle 21 - 60): Ortsfeste Nutzungen (z. B. Theater, Freilichtbühnen, 
Stadthallen) 
" 
 

Quelle: 
http://www2.bundesnetzagentur.de/frequenzversteigerung2010/hintergrundinfo.html 
 

Alle Angaben ohne Gewähr! 
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Der Berufsverband für professionelle drahtlose Produktionstechnologie (Association 

of Professional Wireless Production Technologies, APWPT) vertritt die Interessen der Herstel-

ler und Nutzer drahtloser Funksysteme. Er setzt sich auf nationaler und internationaler Ebene 

für den Erhalt der für diese Technik benötigten Frequenzen ein.   

Zurzeit vertritt der APWPT  14 Verbände mit rund 25000 Mitgliedern und 22 weitere Organi-

sationen aus insgesamt 7 Ländern.  

Durch die konsequente Vernetzung von internationalen Experten aus Applikation, Standardi-

sierung, Regulierung, Produktentwicklung, Wissenschaft und Lobbyarbeit wird ein Höchst-

maß an Sachkompetenz angestrebt.  

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.apwpt.org.  

 

Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.  

c/o Matthias Fehr 

Erlanger Str. 9 

D-91083 Baiersdorf 

Tel.: +49 (0) 9133 60 76 864 

Fax: +49 (0) 9133 60 76 865 

E-Mail: info@apwpt.org 
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